
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2001/4/26 2001/16/0186
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.04.2001

Index

22/02 Zivilprozessordnung

23/04 Exekutionsordnung

27/03 Gerichtsgebühren Justizverwaltungsgebühren

Norm

EO §1 Z5;

GGG 1984 §18 Abs1;

GGG 1984 §18 Abs2 Z2;

ZPO §204;

Rechtssatz

Es kommt bei der gerichtsgebührenrechtlichen Beurteilung eines Prozessvergleiches nicht darauf an, ob damit ein

exekutionsfähiger Titel geschaffen wurde (Hinweis E 19. Februar 1998, 97/16/0384).
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